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Allgemeine Hinweise zur Prüfung

· Dieser Prüfungsfragebogen umfasst 3 Seiten (die vorliegende Seite inbegrif​fen). 

· Kontrollieren Sie bitte Ihren Aufgabensatz auf Vollständigkeit. Fehlende Seiten sind umgehend der Prüfungsaufsicht zu melden.

· Für die Beantwortung der Fragen stehen zwei Stunden zur Verfügung
(Ausnahme: bewilligte Gesuche um Verlängerung). 

· Alle Fragen werden mit der gleichen Punktzahl bewertet. Für die Höchstnote muss nicht die Maximalpunktzahl erreicht werden.

· Als Hilfsmittel sind zugelassen: AHVG/AHVV; IVG/IVV; KVG/KVV/KLV; UVG/UVV 


Andere Hilfsmittel sind nicht erlaubt.

· Lesen Sie bitte sämtliche Fragen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Beantwortung beginnen.

· Alle Antworten sind kurz zu begründen und soweit möglich mit Rechtsnormen zu belegen. Bitte keine theoretischen Abhandlungen! Wo sinnvoll, genügen auch Stichworte.

· Bitte schreiben Sie gut leserlich und bezeichnen Sie klar, auf welche Frage sich Ihre Antwort bezieht.

· Versehen Sie bitte alle Blätter mit Ihrer Prüfungslaufnummer und Seitenzahl.

· Bei der Prüfungsaufsicht können zusätzliches Schreib- bzw. Notizpapier sowie Schreibunterlagen verlangt werden.

· Schreiben Sie nicht auf die Rückseite der Blätter. Es wird jeweils nur die Vorderseite eingescannt.

· Am Ende der Prüfung:
EScan-Deckblatt und alle mit der Prüfungslaufnummer versehenen Blätter sind ins Prüfungscouvert zu legen. Dieses ist mit der Matrikelnummer zu beschriften und verschlossen der Prüfungsaufsicht abzugeben. Verbleiben Sie an Ihrem Prüfungsplatz bis die Prüfungsaufsicht alle Prüfungscouverts eingesammelt hat.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Sachverhalt:

Eric Blatter, Spezialarzt für Allgemeine Medizin, betreibt eine Arztpraxis in Luzern und beschäftigt mehrere Angestellte. Seine Ehefrau Elisabeth ist dipl. Psychologin und Logopädin. Das Ehepaar hat eine Tochter Karin (20-jährig), welche sich auf einer 12 monatigen Weltreise befindet, und einen Sohn Alain (22-jährig), der an der KSF der Universität Luzern studiert und daneben als selbständiger IT-Berater mit einem Wochenpensum zwischen 50-60% arbeitet.

Weil die Kinder bereits erwachsen sind, arbeitet Mutter Elisabeth mit einem durchschnittlichen Pensum von 50%. Vormittags werden ihr von ihrem Mann psychotherapeutisch zu betreuende Patienten eingeschrieben. Zwei Nachmittage in der Woche sind für logopädische Sprechstunden reserviert, wobei die Zuweisung in der Regel durch den schulpsychologischen Dienst der Stadt Luzern erfolgt. Ihre Tätigkeit übt sie in einem zu ihrer Benützung freistehenden Zimmer in der Praxis, deren Infrastruktur ihr unentgeltlich zur Verfügung steht, aus.

Eric Blatter konnte für das Jahr 2007 ein Jahreseinkommen von Fr. 350'000.- verbuchen. An Entgelten richtet er insgesamt Fr. 90'000.- jährlich aus (Fr. 50'000.- für A, Fr. 18'000.- für E., Fr. 12'500.- für B und der Reinigungsfrau Fr. 9'500.-). Die Praxismiete beläuft sich auf Fr. 50'000.- (inkl. Nebenkosten) pro Jahr und alle übrigen Spesen zusammen erreichen den Betrag von Fr. 25'000.-. Im Übrigen hat sich Eric Blatter als verantwortungsvoller Familienvater im Rahmen der Sozialversicherungen best möglichst versichert.

Elisabeth Blatters Einkommen für das Jahr 2007 war mit Fr. 30'000.- zu beziffern, wobei ihr Fr. 18'000.- von ihrem Mann zuflossen.

Eric und Elisabeth unternehmen in den Sommerferien 2008 eine organisierte Safari in Kenia. Die Wildexkursion des 28. Juli nahm jedoch ein tragisches Ende, indem Elisabeth unmittelbar vor den Augen ihres Mannes von einem Tier angefallen und ihre beiden Arme sowie weitere Körperpartien ganz arg verletzt wurden. Glücklicherweise reagierte der Gruppenleiter doch noch rechtzeitig und konnte das Tier abschiessen und somit Frau Blatter retten. Frau Blatter wurde notfallmässig nach Nairobi ins Krankenhaus gebracht und dort fürs Erste medizinisch versorgt. Auf Wunsch von Eric und Elisabeth Blatter flog die Rega (Schweizerische Rettungsflugwacht) die beiden am nächsten Tag nach Luzern ins Kantonsspital.

Fragen:

1.
Eric Blatter leidet seit der Rückkehr von Kenia unter Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche, Panikattacken und Niedergeschlagenheit. Er muss die Praxis für vier Wochen schliessen. 

a) Hat er Anspruch auf Taggeld?

b) Gegenüber welcher/n Versicherung/en müsste er den Anspruch geltend machen?

c)   Wie berechnet sich die Höhe des Taggeldes? (konkrete Zahlen)

d) Können grundsätzlich Taggelder verschiedener Versicherungen kumuliert zur Auszahlung gelangen?

2.
Der rechte Arm von Elisabeth Blatter kann nach der Meinung der Ärzte in Luzern (und der ganzen Schweiz) leider nicht mehr gerettet werden und sollte oberhalb des Ellbogens amputiert werden. Der linke Arm wird zwar zusammengeflickt, doch wird eine Lähmung zurückbleiben. Ansonsten verlaufen die diversen Operationen erfolgreich.

a) Wer wird Empfänger der Rechnungen des Kantonsspitals Luzern sein?


b) Elisabeth wehrt sich gegen die in Aussicht gestellte Amputation des rechten Arms (sie ist Rechtshänderin) und will mittels Transplantationen, die jedoch nur in Frankreich an einer Spezialklinik durchgeführt werden, den Arm noch retten lassen. Wird die Versicherung die Kosten der Behandlung in Frankreich übernehmen?

c) Wird die zuständige Sozialversicherung die Rückführungskosten für Eric und Elisabeth aus Kenia (voll)  übernehmen?

d) Das Kantonsspital Luzern überweist die Krankengeschichte von Elisabeth Blatter direkt der IV-Stelle Luzern, welche in der Folge Kontakt mit der Versicherten aufnimmt. Empört darüber will sich Frau Blatter zur Wehr setzen. Mit Aussicht auf Erfolg? 

3.
Elisabeth Blatter will eine Invalidenrente beanspruchen.

a) Welche Sozialversicherungszweige wären leistungspflichtig?

b) Besteht Aussicht auf einen Invalidenrentenanspruch? (Erklären Sie mit Worten [keine Formeln], nach welchen Kriterien resp. mit welchen Schritten diese Frage geprüft werden muss)
c) Falls ein Rentenanspruch bejaht wird, wie berechnet sich die Rentenhöhe (je Sozialversicherungszweig)? (keine konkrete Berechnung der effektiven Zahlen, sondern Schilderung der Vorgehensweise, wie man zu den konkreten Zahlen kommt)
d) Welche andern Geldleistungen kann Frau Blatter zusätzlich zu ihrer Invalidenrente allenfalls auch noch beanspruchen?

e) Müsste Frau Blatter auf ihrer/n Invalidenrente/n AHV-Beiträge bezahlen?

f) Welchen Versicherungen muss die IV-Stelle die Verfügung eröffnen?

g) Kann Elisabeth Blatter vor Bundesgericht geltend machen, dass sie beabsichtigt habe, eigentlich ab 2007 ihr Arbeitspensum zu erhöhen? 

4.
Wie berechnen sich die AHV-Beiträge von:

a) Eric Blatter?

b) Elisabeth Blatter?

(Keine zahlenmässige Berechnung, sondern nur Vorgehensweise und Beitragssatz)

c) Elisabeth Blatter ist mit ihrer Beitragsverfügung der AHV nicht einverstanden und will feststellen lassen, dass sie nur selbständigerwerbstätig ist. Was hat sie vorzukehren? Welcher Vorteil bietet sich selbständig Erwerbstätigen in Bezug auf den Beitragsumfang?

1 Korrekturschema zur schriftlichen Prüfung SVR vom 19.6.2009 

1.1 20 Punkte

1.a
-  Gesundheitsschaden mit Krankheitswert kausal für Arbeitsunfähigkeit 2,5

·  Unfall: unfreiwillige, plötzliche, äussere und ungewöhnliche und   unmittelbare Einwirkung auf die Psyche: Schock                                 2,5
(Wer die Intensität des Ereignisses als ungenügend erachtet und deshalb Unfallschock verneint und Krankheit annimmt, erhält ebenfalls 2,5 Punkte)

b. - Unterstellung: Eric B. ist als frei praktizierender Arzt   selbständigerwerbstätig 2. Weil best möglichst versichert: freiwillige Unterstellung  2 unter die obl. Unfallversicherung Art. 4 UVG 1                                                           5
         alternativ:

· (Wer von Krankheit ausgeht, muss hier die freiw. KTV Art. 67 ff. KVG erwähnen                                                                                                 5


Zusatzpunkte:

· Wer von Krankheit ausging und die Unfallunterstellung (als selbständig Erwerbender freiwillige Unterstellung unter die obl. Unfallversicherung, Art. 4 UVG, zusätzlich genannt hat: plus 2,5 
· Wer zum Unfall kumulativ die freiwillige Krankentaggeldversicherung, Art. 67 ff. KVG erwähnt hat: plus 2,5


· Haftpflichtversicherung des Reiseunternehmens Art. 41 ff. OR plus 2,5
· Private VVG-Versicherung plus 1
c
.  -   UV:  versicherter Verdienst für Taggeld nach vertraglicher Absprache  1: best möglich versichert bedeutet: Fr. 126'000.- 2: Art. 138 UVV. 80% für eine 100% Arbeitsunfähigkeit 2                                                                       5                                                                                                                


     alternativ:

· KV: nach vertraglicher Absprache                                                            5

Zusatzpunkte:

· Wer beide Lösungen vollständig hatte, erhielt für eine Lösung die vollen Punkte und für die zweite  plus 2,5 P
   d.    -    Grundsätzlich herrscht Kumulationsprinzip                                             2,5
· keine Anwendung des ATSG oder Einzelgesetze konsultieren               2,5
20 Punkte
2.a.
-   tiers payant oder tiers garant oder Naturalleistungsprinzip? 


1

· Risiko Unfall ist gegeben 







1
· Unterstellung: Elisabeth B. ist Arbeitnehmerin ihres Mannes Eric: Subordination, in den Räumen des Mannes, nach Terminplan des Mannes, kann sich Patienten nicht selber aussuchen und Rechnung stellen. 

1
· NBU erst ab 8 Std./Woche (= 20%). In der Praxis somit durchschnittlich 30% tätig: UVG-versichert Art. 8 Abs. 2 UVG 



1
· UV rechnet direkt mit dem Leistungserbringer ab resp. Rechnung des Spitals geht direkt an den Unfallversicherer                                                          1
 b.   -    Grundsatz: Territorialitätsprinzip. Nur Leistungen im Inland 


2,5
· Ausnahme: Überhaupt nicht angebotene Behandlung in der CH. Qualitative Besserbehandlung im Ausland genügt nicht. Grundsatz des WZW gilt im In- und Ausland. Eher keine Übernahme der Kosten im Ausland 

2,5
(Wer Leistungspflicht im Ausland dennoch bejaht und auf die Kostenbeschränkung hinweist, erhält ebenfalls 2,5 Punkte)

  c.   -  UV: max. Obergrenze bei medizinisch notwendigen Transporten aus dem Ausland: Fr. 25'200.- Art. 20 Abs. 2 UVV 




2,5
· Rücktransport von Eric ist nicht unbedingt medizinisch indiziert, kann aber als Arzt oder Angehöriger in der Maschine der REGA sicher mitfliegen. 




                                                                       2,5
d.   - Früherfassung Art. 3a IVG; Melderecht des Arztes Art. 3b lit. d IVG        2,5
· Ja, nur Überweisung der Personalien, nicht auch der KG 


2,5
Zusatzpunkte:
- Ermächtigung Art. 3c Abs. 3 IVG resp. Aufhebung der Schweigepflicht: Art. 3c Abs. 4 IVG plus 1
· Wenn ausgeführt wird, dass die gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten wurden (Überweisung der ganzen Krankengeschichte) und diesbezüglich eine Beschwerde an die Aufsichtsbehörde gemacht werden kann plus 2,5
20 Punkte
3.a.
- IV 30/18

· UV 30/18
b. -  Elisabeth B. ist teilerwerbstätig (50%), nämlich unselbständig und selbständig   (50%) 10/18
· Eingliederung vor Rente. Einsatz von Hilfsmitteln und notwendigen Therapien. Angewöhnung 10/18
· IV: gemischte Methode Art. 28a Abs. 3 IVG: im Haushalt Betätigungsvergleich Art. 28a Abs. 2 IVG: 100% arbeitsunfähig, weil beide Arme nicht mehr einsatzfähig. Beruflich Einkommensvergleich 10/18
· Damit Anspruch auf Rente: mind. 40% Invalidität Art. 28 Abs. 2 IVG. Da 50% erwerbstätig und im Haushalt 100% invalid, ergibt sich eine Rentenberechtigung auch dann, wenn beruflich keine Invalidität gegeben wäre 10/18
· UV:  nur für unselbständige Erwerbstätigkeit: Einkommensvergleichsmethode Art. 16 ATSG 10/18
· ab 10% Invalidität Art. 18 Abs. 1 UVG 10/18
c. -  IV: durchschnittliches Jahreseinkommen → Rentenskala 44 Art. 37 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 29bis ff. AHVG 30/18
-  UV: bezogener Jahreslohn vor Unfall Art. 22 Abs. 4 UVV: Fr. 18'000.- 30/18
d. -  Integritätsentschädigung Art. 24 UVG 15/18
·  Hilflosenentschädigung Art. 26 UVG 15/18
·  Kinderrente Karin Art. 35 IVG: keine Rente, solange auf Weltreise und nicht in Ausbildung 15/18
· Kinderrente Alain: keine Kinderrente, weil nicht überwiegend im Studium sondern mehr als 50% erwerbstätig 15/18
   e.

nein Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV 60/18
   f.
   keiner, weil UV die Invalidität selbständig feststellt und die beiden Sozialversicherungszweige nicht für die andern verbindlich verfügen (BGE 133 V 551 ff unter Hinweis auf BGE 131 V 366) 60/18


g.
  keine Tatfragen vor Bundesgericht  plus 60/18

20 Punkte
4.a.  - Eric B.: Art. 9 AHVG: Von den Fr. 350’000.- Bruttoeinnahmen sind alle Gewinnungskosten (Fr. 165'000.-) zu subtrahieren 2 und die abgezogenen Versicherungsbeiträge für die 1. Säule wieder aufzurechnen. 0,5                 2,5

· sinkende Beitragsskala Art. 21 AHVV 0,5: 7,8 %  (Art. 8 AHVG)                    2                                                                                                                   2,5
   b. - Elisabeth B.: Art. 5 Abs. 1 AHVG: 4,2% auf Fr. 18'000.-                             2,5

- der Arbeitgeber ist Schuldner und zieht den Arbeitnehmeranteil vom Lohn ab Art. 14 Abs. 1 AHVG                                                                                    2,5

· Art. 9 AHVG: Fr. 12'000.-, keine ausgewiesenen Spesen, Aufrechnung der abgezogenen Beiträge der 1. Säule. Sinkende Beitragsskala gem. Art. 21 AHVV : 4,2%  plus 1
c.  -  Einsprache bei verfügenden AHV-Ausgleichskasse des Kantons Luzern Art. 52 Abs. 1 ATSG                                                                                          2,5
· Frist 30 Tage seit Zugang der Verfügung                                                    2,5
· keine Feststellung, wenn Leistungs- oder Gestaltungsverfügung möglich, was auch bei Statusfragen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt  2,5
· Vorteil für Selbständigerwerbende: vom Bruttoeinkommen können Gewinnungskosten abgezogen werden, so dass Nettoeinkommen kleiner ausfällt als massgebender Lohn: Art. 9 Abs. 2 AHVG oder keine ALV-Beiträge                                                                                                       2,5
1.1.1.1 Notenskala
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